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§ 7 HS-QSG Bestellung des Boards
 HS-QSG - Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Mitglieder des Boards werden durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen

Bundesminister bestellt.

2. (2)Je zwei ausländische und zwei inländische der in § 6 Abs. 1 Z 1 genannten Mitglieder sind durch die zuständige

Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister vorzuschlagen, die weiteren durch die

Generalversammlung. Die Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 sind durch die Generalversammlung mit

Zweidrittelmehrheit vorzuschlagen.

3. (3)Die Amtsperiode der Mitglieder des Boards beträgt fünf Jahre, einmalige Wiederbestellungen sind

zulässig. Abweichend davon beträgt die erste Funktionsperiode nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes je

der Hälfte der Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 jeweils drei Jahre.

4. (4)Die Mitglieder des Boards wählen aus ihrem Kreis eine Präsidentin oder einen Präsidenten sowie eine

Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten.

5. (5)Die Funktionsperiode der Präsidentin oder des Präsidenten sowie der Vizepräsidentin oder des

Vizepräsidenten beträgt fünf Jahre mit der Möglichkeit einer einmaligen Wiederbestellung in unmittelbarer Folge

für eine weitere Funktionsperiode.

6. (6)Die Mitglieder des Boards üben ihre Funktion nebenberuflich aus. Die Mitglieder des Boards haben Anspruch

auf Vergütung der Tätigkeit, über deren Höhe die zuständige Bundesministerin oder der zuständige

Bundesminister entscheidet, und auf Ersatz der Reisegebühren.

7. (7)Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat ein Mitglied des Boards vor Ablauf

der Funktionsperiode auf Antrag oder nach Anhörung des Boards abzuberufen, wenn es seine Pflichten gröblich

verletzt oder vernachlässigt hat oder wenn es nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

In Kraft seit 30.07.2011 bis 31.12.9999
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